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Privater Gestaltungsplan <<MülenenD -
Genehmigung

Richterswil

Mülenen, Kat.-Nrn. 1822,1885 und 3542

- Plan Mst. 1: 1000 vom 19. August 2016

- Ziergartenplan Mst. 1: 200 vom 22. August 2016

- Gestaltungsplanvorschriften'(GPV) vom 30. November 2016

- Bericht nach Art. 47 RPV vom 25. August 2016

- Bericht zu den Einwendungen vom 30. November 2016

- Pläne und Vorschriften in elektronischer Form

Sachverhalt
Die Gemeindeversammlung Richterswil stimmte mit Beschluss vom 30. November 2016

dem privaten Gestaltungsplan <Mülenen> zu. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss

Rechiskraftbescheinigung des Bezirksrats Horgen vom 25. Januar 2017, die durch das

Amt für Raumentwicklung eingeholt wurde, keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben

vom 4. Januar 2017 ersucht die Gemeinde Richterswil um Genehmigung der Vorlage.

Die GebËiudegruppe tviUl"n"n und der geometrische Garten ist im Bundesinventar der

schützenswerten Ortsbitder der Schweiz (ISOS) sowie im lnventar der schutzwürdigen

Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung vezeichnet. Die Gebäude Vers.-Nrn. 523,

SZ4, S2g,5gO, 531, 533 und 534 sind im lnventar der kunst- und kulturhistorischen

Schutzobjekte und der archäologischen Denkmäler des Kantons Zürich aufgeführt und

von kantónaler Bedeutung. Die Eigentümer der Grundstücke Kat.-Nrn. 1822,1885 und

3542 möchten das Gebiet mit Neubauten erweitern. Gemäss der kommunalen Bau- und

Zonenordnung (BZO) liegt dieses in der Kernzone mit Gestaltungsplanpflicht.

Mit dem Gestaltungsplan soll eine Überbauung ermöglicht werden, welche den Zweck

der Gestaltungsplanpflicht gemåss Art. 29 Züfer 3 der BZO erfüllt und die das Ortsbild

in der Gesamtwirkung nicht beeinträchtigt.
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A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig'
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B. Materielle Prüfung
Zusammenrassung der Der Gestaltungsplan bezweckt die Erhaltung der Gesamtwirkung der historischen Ge-

Vortase bäudegruppe Mülenen mit umliegender Seeuferlandschaft sowie der Festlegung eines

Baufeldes fär einen Neubau, Er sorgt ferner dafür, dass der Mülenenbach, öffentliches

Gewässer Nr. 3, ausgedolt werden kann und dass mit einem allfälligen Ausbau der ARA

keine Konflikte entstehen.

Wesentliche Festlegun-

gen und Vorschriften

Ergebnis der Vorprüfung

Der Gestaltungsplan basiert auf einer Überbauungsstudie, mit dem Ziel aufzuzeigen,
wie ohne Beeinträchtigung des Ortsbildes Millenen eine angemessene Entwicklung er-

möglicht werden kann. lm Situationsplan wird der daraus resultierende Baubereich ent-

lang der Seestrasse festgelegt und die wichtigen Freiflächen um die historische Gebäu-

degruppe Mälenen sicher:gestellt. Der Ziergartenplan macht detaillierte Vorgaben zu des-

sen Gestaltung. Die Überbauungsstudie ist gemäss Art. 2 der Vorschriften wegleitend.

Das architektonische Konzept eines aufgeständerten Gebäudes wird in Art. 11 und 12

festgelegt und konkretisiert. Die Ausgestaltung dei Seeuferlandschaft wird in Art. 21 vor-
gegeben und die Ausdolung dès Mtllenenbaches in Art. 22 ermöglicht'

Den mit Vorprüfungen des Amts fi.¡r Raumentwicklung vom 13. Oktober 2015 und vom

25. April 2016 gestellten Anträgen wurde vollumfänglich entsprochen.

C. Ergebnis
Die Vorlage en¡¡eist sich im Ergebnis als rechtmåissig, zweckmässig sowie angemessen

und kann genehmigt werden ($ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt

von Dispositiv ll) und Gemeinde sind durch die Genehmigung nicht beschwert. Gegen die
genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Privaten und Verbänden der Re-

kurs offen (gg 33Sa f. PBG). Gemäss $ 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid
von der Gemeinde zusammen mit dem geprirften Akt zu veröffentlichen und aufzulegen.

Gestützt auf $ 2 lit. d und S 9 der Gebl¡hrenordnung für Ven¡raltungsbehörden ist für diese

Verftrgung eine Gebühr zu erheben.

Die Baudlrektion verfügtl

Ðer private Gestaltungsplan <Mülenen>>, welchem die Gemeindeversammlung
Richterswil mit Beschluss vom 30. November 2016 zugestimmt hat, wird genehmigt.

tl. Die Staats- und Ausfertigungsgebtihr beträgt Fr.841.60 (106 528/83100.40.100) und

wird dem Rechnungsadressaten gemäss Dispositiv V auferlegt.

lll. Gegen Dispositiv ll dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-

rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Ztlrich, schriftlich

Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss eineh Antrag und dessen Begritn-

dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-

nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög-

lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die

Kosten hat die im Verfahren unterliegende Parteizu tragen.
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lV. Die Gemeinde Richterswilwird eingeladen

- Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu veröf-

fentlichen

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen

- nach Rechtékraft die lnkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge-

richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mÍtzuteilen

- nach lnkrafttreten die,\nderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-

beschränkungen (OREB-Kataster) nachfil h ren iu lassen

V. Mitteilung an

- Gemeinde Richterswil (unter Beilage von fünf Dossiers)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt für Raumentwicklung lunter Beilage von zwei Dossiers)

- Müller lngenieure AG, Geerenstrasse 6, 8157 Dielsdorf (Katasterbearbeiter-

organisation)

- Dr. iur. Peter Müller, Florastrasse 1, 8009 Zi.lrich (Rechnungsadressat)

Amt für
Raumentwicklung

Für den Auszug:
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